
S a t z u n g 

für die Erhebung von Elternbeiträgen für die 

 Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen für 

 Kinder und von Kindertagespflege in der Stadt Erkrath  

vom 21.06.2016 

 

- in Kraft getreten am 01.08.2016 - 

 

Änderungen 

 

Nr. der 

Änderungen 

Datum der 

Änderung 

geänderte 

Paragraphen 

Art der 

Änderung 

in Kraft 

getreten am 

1. Änderung 22.03.2018 Anlage zu § 5 Ergänzung 01.07.2018 

2. Änderung 16.12.2020 Anlage zu § 5 

§ 5 Abs. 3  

§ 5 Abs. 4 

§ 5 Abs. 5 und 6 

§ 5 Abs. 7 und 8 

Ergänzung 

Änderung 

Änderung 

Streichung 

Umbenennung 

01.08.2021 

3. Änderung 01.07.2021 § 1 

§ 2 Abs. 1 und 2 

§ 4 Abs. 3 

§ 5 Abs. 6 

§ 6 Abs. 1 und 5 

§ 6 Abs. 7 

§ 7  

Änderung 

Änderung 

Änderung 

Änderung 

Änderung 

Ergänzung 

Änderung 

01.08.2021 

4. Änderung 20.12.2022 Bezeichnung 

§ 1 

§ 5  

§ 6 

Umbenennung 

Neufassung 

Neufassung 

Neufassung 

01.01.2023 

 

 

 

 

 



Satzung 

für die Erhebung von Elternbeiträgen für die 

 Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen für 

 Kinder und von Kindertagespflege in der Stadt Erkrath  

vom 21.06.2016 

 

 

 

Aufgrund der §§ 7, 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), der §§ 2, 6 und 20 des Kommunalabgaben-

gesetzes (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW 1969 S. 712), zuletzt geändert durch 

Artikel 5 des Gesetzes vom 12. Mai 2015 (GV. NRW S. 448), der §§ 24, 33 und 90 des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 

2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015 

(BGBl. I S. 1802), und des § 23 des Gesetzes zur frühen Bildung von Kindern (Kinderbildungs-

gesetz - KiBiz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.10.2007 (GV. NRW. S. 462), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2014 (GV NRW S. 336) sowie der §§ 2, 32 des Ein-

kommensteuergesetzes (EstG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Oktober 2009 

(BGBl. I S. 3366, 3862), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2016 

(BGBl. I S. 310), hat der Rat der Stadt Erkrath in seiner Sitzung am 16.06.2016 nachstehende 

Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Für die Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (KTP) 

im Stadtgebiet Erkrath im Sinne des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhebt die Stadt Er-

krath als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 51 KiBiz von den Eltern 

entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit öffentlich-rechtliche Elternbeiträ-

ge zu den Jahresbetriebskosten. Diese Beiträge sind gemäß § 51 Abs. 4 KiBiz sozial gestaf-

felt. 

 

(2) Voraussetzung für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder (Kita) ist der Abschluss 

eines Betreuungsvertrages mit dem Träger der jeweiligen Tageseinrichtung. Zur Betreu-

ung in der KTP wird auf die Satzung der Stadt Erkrath über die Förderung von Kindern in 

der Kindertagespflege vom 18.12.2019 verwiesen. 

 

(3) Der Betreuungsvertrag (Kita) bzw. die Bewilligung (KTP) sind maßgeblich für die Erhe-

bung der Elternbeiträge. Bezüglich der in diesem Zusammenhang erhobenen Daten wird 

auf § 20 KiBiz verwiesen. 



 

§ 2 

Beitragszeitraum und Entstehung des Beitrages 

 

(1) In Kindertageseinrichtungen ist der Beitragszeitraum das Kindergartenjahr, dieses ent-

spricht dem Schuljahr. Elternbeiträge werden für jeden Monat erhoben, für den ein 

rechtsverbindlicher Betreuungsvertrag mit einer Kindertageseinrichtung besteht. Die Bei-

tragspflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in dem der Platz dem Kind zur Verfügung 

steht. Die Beitragspflicht wird durch die Schließungszeiten der Einrichtung nicht berührt. 

Sie besteht unabhängig von der tatsächlichen Nutzung des Platzes. Der Elternbeitrag 

wird für die wöchentliche Betreuungszeit erhoben, die mit der Einrichtung durch Vertrag 

vereinbart ist. Der Elternbeitrag entfällt bei Beendigung des Betreuungsverhältnisses vor 

Ablauf des Kindergartenjahres, sobald eine wirksame Kündigung vorliegt.  

 

(2) Der Beitragszeitraum bei Inanspruchnahme der Kindertagespflege ist der Bewilligungs-

zeitraum. Die Beitragspflicht wird insbesondere durch Ausfallzeiten wie Krankheit, Ur-

laub und Ferien nicht berührt. Der Elternbeitrag wird stets als voller Monatsbeitrag er-

hoben. Der Elternbeitrag entfällt bei Beendigung vor Ablauf des Bewilligungszeitraums, 

sobald eine wirksame Kündigung vorliegt.  

 

(3) Mit Vollendung des 3. Lebensjahres ist der Beitrag neu festzusetzen. 

 

 

§ 3 

Fälligkeit des Beitrags 

 

(1) Der Beitrag wird im Voraus in zwölf Monatsbeträgen erhoben und ist jeweils am 1. eines 

Monats fällig. 

 

(2) Die Beitragszahlung erfolgt grundsätzlich mittels SEPA-Lastschriftverfahren oder Über-

weisung unter Angabe der erforderlichen Daten auf das Konto der Stadtkasse. 

 

(3) Nicht gezahlte Beiträge unterliegen dem Mahn- und Vollstreckungsverfahren. 

 

 

§ 4 

Beitragspflichtiger Personenkreis 

 

(1) Beitragspflichtig sind die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellten Personen, mit de-

nen das Kind zusammenlebt. 

 



(2) Lebt das Kind nachweislich lediglich mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die 

Stelle der Eltern. 

 

(3) Sind Kinder gemäß § 33 oder § 44 SGB VIII oder § 54 SGB XII in einem Pflegeverhältnis 

untergebracht und wird den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 EStG in der je-

weils geltenden Fassung gewährt oder Kindergeld gezahlt, so treten die Personen, die 

diese Leistung erhalten, an die Stelle der Eltern. 

 

(4) Mehrere Elternbeitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 

 

§ 5  

Beitragshöhe 

 

(1) Die Höhe der Elternbeiträge ist der Anlage zu dieser Satzung zu entnehmen, die Bestand-

teil dieser Satzung ist.  

 

Unabhängig vom tatsächlichen Tag der Aufnahme bzw. Abmeldung und unabhängig von 

Änderungen werden grundsätzlich volle Monatsbeiträge jeweils zum 1. des Monats der 

Änderung erhoben. 

 

(2) Die Beitragspflichtigen werden entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu 

monatlich fällig werdenden öffentlich-rechtlichen Beiträgen zu den Jahresbetriebskosten 

der Einrichtung bzw. für die Inanspruchnahme von Leistungen zur Kindertagespflege 

herangezogen.  

 

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bemisst sich nach dem Jahreseinkommen der Bei-

tragspflichtigen. Die Höhe der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme richtet sich 

grundsätzlich nach den Tabellen der Anlage, die Bestandteil der Satzung sind und zwar 

jeweils für 

- die Tageseinrichtungen für Kinder 

- die Kindertagespflege.  

 

(3) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie/pro Beitragspflichtigen gleichzeitig eine der 

genannten Einrichtungen und/oder werden in der KTP betreut, so werden nur für ein 

Kind Elternbeiträge erhoben. Als Zahl-Kind gilt das Kind, für das sich nach dem Einkom-

men und der Betreuungsart der höchste Beitrag ergibt.  

Ist das Vorschulkind nach Absatz 4 von der Beitragspflicht befreit, sind alle weiteren Kin-

der der Familie von der Beitragspflicht befreit.  

 

(4) Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertages-

pflege durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben, 



ist ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Ein-

schulung beitragsfrei.  

 

(5)  Zusätzliche Betreuungsstunden in der KTP vor bzw. nach einer bestehenden Betreuung in 

einer Kindertagesstätte oder in der Offenen Ganztagsschule (sogenannte Randzeitenbe-

treuungen) werden pro Kind berechnet. 

 

(6)  Der Träger der Kindertageseinrichtung kann ein Entgelt für Mahlzeiten verlangen. Satz 1 

gilt ebenso für Tagespflegepersonen. 

 

 

§ 6 

Einkommensermittlung 
Auskunfts- und Anzeigepflichten der Beitragspflichtigen 

 

(1) Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Beitragspflichtigen ergibt sich aus deren Ein-

kommen. Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der 

Beitragspflichtigen im Sinne des § 2 Abs. 1, 2 EStG in der jeweils geltenden Fassung. 

 

Bei erstmaliger Aufnahme des Kindes ist neben dem aktuellen Einkommen auch das Ein-

kommen des Vorjahres der Aufnahme nachzuweisen. 

 

Maßgebend für die Bemessung der Beitragshöhe bei Aufnahme des Kindes ist das Jah-

reseinkommen des Vorjahres. 

 

Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusam-

men veranlagten Ehegatten, ebenso wie der Verlustvortrag aus Vorjahren, ist nicht zuläs-

sig. 

 

(2) Dem Einkommen sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung 

des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Beitragspflichtigen 

und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Steuerfreie Arbeit-

geberzuschüsse i.S.v. § 3 Nr. 33 EStG werden dem Einkommen nicht hinzugerechnet. 

Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und den entsprechenden Vorschrif-

ten ist nicht hinzuzurechnen. Das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Eltern-

zeitgesetz (BEEG) bleibt in Höhe des in § 10 BEEG genannten Betrages anrechnungsfrei. 

 

(3) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der 

Ausübung eines Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens 

eine lebenslange Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der ge-

setzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist demnach Abs. 1 ermittelten 



Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis 

oder aufgrund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. 

 

(4) Die gewährten Kinderfreibeträge und die Freibeträge für den Betreuungs-, Erziehungs- 

oder Ausbildungsbedarf nach § 32 Absatz 6 EStG in der jeweils geltenden Fassung wer-

den ab dem dritten Kind vom ermittelten Einkommen abgezogen. 

 

(5) Sind Kinder im Rahmen der Pflegeverhältnisse nach § 4 Abs. 3 dieser Satzung unterge-

bracht, sind diese Kinder ab dem 1. des Monats, in dem der Wechsel in die Pflegefamilie 

stattfand, von der Beitragspflicht befreit. Eventuelle weitere in der Familie lebende Kin-

der, die keine Pflegekinder sind, unterliegen der unveränderten Beitragspflicht gem. die-

ser Satzung. 

 

(6) Bezieher von rechtmäßigen Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssu-

chende, SGB XII, Kapitel 3 (Sozialhilfe) und/oder Kapitel 4 (Grundsicherung) sowie 

AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) sind von der Zahlung eines Elternbeitrages be-

freit. 

 

(7) Die Zahlungspflichtigen sind verpflichtet, zur Berechnung einer Vorauszahlung ihr vo-

raussichtliches Jahreseinkommen nachzuweisen, soweit dies möglich ist. Bezieher von 

Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit oder Gewerbetrieb sind verpflichtet, für die Be-

rechnung einer Vorauszahlung ihre zu erwartenden Einkünfte aus den genannten Arten 

im betreffenden Kalenderjahr schriftlich zu prognostizieren. Nach Ende des Kalenderjah-

res sind die Zahlungspflichtigen zum Nachweis über ihre tatsächlich erzielten Einnahmen 

verpflichtet. Wenn hierfür ein Steuerbescheid erforderlich ist, sind die Zahlungspflichti-

gen zur schnellstmöglichen Abgabe an das Finanzamt und anschließenden Vorlage ver-

pflichtet. 

 

(8) Änderungen der Einkommensverhältnisse sind unverzüglich anzugeben. 

 

(9) Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der höchs-

te Elternbeitrag zu leisten. 

 

(10) Die Überprüfung der Einkommensverhältnisse erfolgt jährlich. 

 

 

§ 7 

Erlass des Beitrages 

 

Der Beitrag kann auf Antrag bei der Stadt Erkrath für die Zukunft ganz oder teilweise erlas-

sen oder übernommen werden, wenn die Belastung den Beitragspflichtigen und dem Kind 

nicht zuzumuten ist (§ 90 Abs. 4 SGB VIII). 



 

 

§ 8 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.08.2016 in Kraft. 

 

 

Erkrath, den 21.06.2016 
 
 
 
 
                  gez. Schultz 
                  Bürgermeister 
 



 

Anlage zu § 5 Absatz 1 der Satzungfür die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von von Tageseinrichtungen von Kindern und Tagespflege in der Stadt Erkrath 

ab 01.08.2017

Jahreseinkommen Stundensatz 15 20 25 30 35 40 45 Jahreseinkommen Stundensatz 15 20 25 30 35 40 45

bis 25.000,00 € beitragsfrei bis 25.000,00 € beitragsfrei

bis 30.000,00 € 3,00 € 45,00 € 60,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 120,00 € 135,00 € bis 30.000,00 € 3,00 € 45,00 € 60,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 120,00 € 135,00 €

bis 35.000,00 € 4,00 € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 120,00 € 140,00 € 160,00 € 180,00 € bis 35.000,00 € 4,00 € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 120,00 € 140,00 € 160,00 € 180,00 €

bis 45.000,00 € 5,00 € 75,00 € 100,00 € 125,00 € 150,00 € 175,00 € 200,00 € 225,00 € bis 45.000,00 € 5,00 € 75,00 € 100,00 € 125,00 € 150,00 € 175,00 € 200,00 € 225,00 €

bis 55.000,00 € 6,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € 180,00 € 210,00 € 240,00 € 270,00 € bis 55.000,00 € 6,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € 180,00 € 210,00 € 240,00 € 270,00 €

bis 65.000,00 € 7,00 € 105,00 € 140,00 € 175,00 € 210,00 € 245,00 € 280,00 € 315,00 € bis 65.000,00 € 7,00 € 105,00 € 140,00 € 175,00 € 210,00 € 245,00 € 280,00 € 315,00 €

bis 75.000,00 € 8,00 € 120,00 € 160,00 € 200,00 € 240,00 € 280,00 € 320,00 € 360,00 € bis 75.000,00 € 8,00 € 120,00 € 160,00 € 200,00 € 240,00 € 280,00 € 320,00 € 360,00 €

bis 85.000,00 € 8,50 € 127,50 € 170,00 € 212,50 € 255,00 € 297,50 € 340,00 € 382,50 € bis 85.000,00 € 8,50 € 127,50 € 170,00 € 212,50 € 255,00 € 297,50 € 340,00 € 382,50 €

bis 95.000,00 € 8,90 € 133,50 € 178,00 € 222,50 € 267,00 € 311,50 € 356,00 € 400,50 € bis 95.000,00 € 9,00 € 135,00 € 180,00 € 225,00 € 270,00 € 315,00 € 360,00 € 405,00 €

bis 105.000,00 € 9,30 € 139,50 € 186,00 € 232,50 € 279,00 € 325,50 € 372,00 € 418,50 € bis 105.000,00 € 9,50 € 142,50 € 190,00 € 237,50 € 285,00 € 332,50 € 380,00 € 427,50 €

bis 115.000,00 € 9,50 € 142,50 € 190,00 € 237,50 € 285,00 € 332,50 € 380,00 € 427,50 € bis 115.000,00 € 10,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 € 350,00 € 400,00 € 450,00 €

über 115.000,00 € 9,70 € 145,50 € 194,00 € 242,50 € 291,00 € 339,50 € 388,00 € 436,50 € über 115.000,00 € 10,50 € 157,50 € 210,00 € 262,50 € 315,00 € 367,50 € 420,00 € 472,50 €

ab 01.08.2017

Jahreseinkommen Stundensatz 15 20 25 30 35 40 45 Jahreseinkommen Stundensatz 15 20 25 30 35 40 45

bis 25.000,00 € beitragsfrei bis 25.000,00 € beitragsfrei

bis 30.000,00 € 1,50 € 22,50 € 30,00 € 37,50 € 45,00 € 52,50 € 60,00 € 67,50 € bis 30.000,00 € 1,50 € 22,50 € 30,00 € 37,50 € 45,00 € 52,50 € 60,00 € 67,50 €

bis 35.000,00 € 2,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € bis 35.000,00 € 2,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 €

bis 40.000,00 € 2,50 € 37,50 € 50,00 € 62,50 € 75,00 € 87,50 € 100,00 € 112,50 € bis 40.000,00 €

bis 45.000,00 € 3,00 € 45,00 € 60,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 120,00 € 135,00 € bis 45.000,00 € 3,00 € 45,00 € 60,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 120,00 € 135,00 €

bis 55.000,00 € 4,00 € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 120,00 € 140,00 € 160,00 € 180,00 € bis 55.000,00 € 4,00 € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 120,00 € 140,00 € 160,00 € 180,00 €

bis 65.000,00 € 5,00 € 75,00 € 100,00 € 125,00 € 150,00 € 175,00 € 200,00 € 225,00 € bis 65.000,00 € 5,00 € 75,00 € 100,00 € 125,00 € 150,00 € 175,00 € 200,00 € 225,00 €

bis 75.000,00 € 6,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € 180,00 € 210,00 € 240,00 € 270,00 € bis 75.000,00 € 6,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € 180,00 € 210,00 € 240,00 € 270,00 €

bis 85.000,00 € 6,25 € 93,75 € 125,00 € 156,25 € 187,50 € 218,75 € 250,00 € 281,25 € bis 85.000,00 € 7,00 € 105,00 € 140,00 € 175,00 € 210,00 € 245,00 € 280,00 € 315,00 €

bis 95.000,00 € 6,45 € 96,75 € 129,00 € 161,25 € 193,50 € 225,75 € 258,00 € 290,25 € bis 95.000,00 € 7,50 € 112,50 € 150,00 € 187,50 € 225,00 € 262,50 € 300,00 € 337,50 €

bis 105.000,00 € 6,65 € 99,75 € 133,00 € 166,25 € 199,50 € 232,75 € 266,00 € 299,25 € bis 105.000,00 € 8,00 € 120,00 € 160,00 € 200,00 € 240,00 € 280,00 € 320,00 € 360,00 €

bis 115.000,00 € 6,75 € 101,25 € 135,00 € 168,75 € 202,50 € 236,25 € 270,00 € 303,75 € bis 115.000,00 € 8,50 € 127,50 € 170,00 € 212,50 € 255,00 € 297,50 € 340,00 € 382,50 €

über 115.000,00 € 6,85 € 102,75 € 137,00 € 171,25 € 205,50 € 239,75 € 274,00 € 308,25 € über 115.000,00 € 9,00 € 135,00 € 180,00 € 225,00 € 270,00 € 315,00 € 360,00 € 405,00 €

Die Abrechnung für die Tagespflege von Kindern erfolgt jeweils nach den bewilligten Stunden laut Bescheid des Jugendamtes .  Es wird auf volle Stunden abgerechnet.

Die Beitragspflicht wird nach dem jeweils zu berücksichtigenden Einkommen der Beitragspflichtigen und den laut Bescheid des Jugendamtes bewilligten Stunden. Es wird auf volle Stunden abgerechnet.

01.08.2016 - 31.07.2017 U3-Kinder U3-Kinder

01.08.2016 - 31.07.2017 Ü3-Kinder Ü3-Kinder



 



 



 



 
 



 
 
 



 


